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8. Kapitel

Straftaten gegen die staatliche Ordnung

2. Abschnitt

Sechster Abschnitt 

Widerstand gegen die Staatsgewalt

Straftaten gegen die staatliche und öffentliche Ordnung

§ 110 
(weggefallen)

§m
(1) Wer öffentlich, in einer Versammlung oder 

durch Verbreiten von Schriften, Tonträgern, Abbil
dungen oder Darstellungen zu einer mit Strafe be
drohten Handlung auffordert, wird wie ein Anstifter 
bestraft.

(2) Bleibt die Aufforderung ohne Erfolg, so ist 
die Strafe nach den Vorschriften über die Bestrafung 
des Versuchs zu mildern.

vgl. § 106 Abs. 1 Nr. 2 (bei § 86 StGB West)

§ 112 
(weggefallen)

§212

§ 113
Widerstand gegen staatliche Maßnahmen

(1) Wer einem Beamten oder Soldaten der Bun
deswehr, der zur Vollstreckung von Gesetzen, Rechts
verordnungen, Urteilen, Gerichtsbeschlüssen oder Ver
fügungen berufen ist, bei der Vornahme einer solchen 
Amts- oder Diensthandlung mit Gewalt oder durch 
Drohung mit Gewalt Widerstand leistet oder ihn da
bei tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren. 
Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, 
wenn

1. der Täter oder ein anderer Beteiligter eine Waffe 
bei sich führt, um diese bei der Tat zu verwenden, 
oder

2. der Täter durch eine Gewalttätigkeit den Ange
griffenen in die Gefahr des Todes oder einer schweren 
Körperverletzung (§ 224) bringt.

(1) Wer einen Angehörigen eines staatlichen Organs 
durch Gewaltanwendug oder Bedrohung mit Gewalt 
oder einem anderen erheblichen Nachteil an der 
pflichtgemäßen Durchführung der ihm übertragenen 
staatlichen Aufgaben zur Aufrechterhaltung von Ord
nung und Sicherheit hindert, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu drei Jahren oder mit Verurteilung auf Bewäh
rung bestraft.


